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R^y 6791 St. Gallenkirch

St. Gallenkirch, 30.04.2025

Kundmachung

gemäß § 47 Abs. 7 des Gemeindegesetzes, LGBI. Nr. 40/1985 i.d.g.F.

Die Gemeindevertretung St. Gallenkirch hat in ihrer öffentlichen Sitzung am Dienstag,

den 29.04.2025, nachfolgende Beschlüsse gefasst:

Die Vorsitzende ersucht gem. § 4l Abs. 3, 6G um die nachträgliche Aufnahme des folgenden

Tagesordnungspunktes:

12.: Sanierung lllbrücke bei der Valiserabahnstraße - nachträgliche Beschlussfassung

hinsichtlich Kostenüberschreitung

Die nachträgliche Aufnahme dieses Punktes auf die Tagesordnung wird einstimmig

genehmigt.

zu 02.: Genehmigung der letzten Niederschrift vom 10.04.2025

Da keine Einwände gegen die Niederschrift über die konstituierende Sitzung der

Gemeindevertretung vom 10.04.2025 eingebracht werden, so kann diese als genehmigt

betrachtet werden.

zu 03.: Sicherheitszentrum Gargellen - Auftragsvergaben

a) Heizung/Sanitär
b) Elektro

c) Aufzug
d) Lüftung

Auf Vorschlag der Vorsitzenden werden die folgenden Gewerke wie folgt vergeben:

a) Heizung/Sanitär MK Heizung Sanitär € 309.890,15 netto

b) Elektro Fa. Elektro Kühne € 363.255,09 brutto

c) Aufzug Fa. Schindler € 26.245,29 netto

d) Lüftung Fa. Hörburger GmbH & Co KG € 118.721,42 netto

Es erfolgt jeweils mit einstimmigem Gemeindevertretungsbeschluss die Auftragsvergabe an

den jeweiligen Anbieter.
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zu 04.: Festsetzung der Ausschüsse und Kommissionen sowie Bestellung der Mitglieder

Im gegenseitigen Einvernehmen werden die von der Vorsitzenden vorgeschlagenen

Ausschüsse und Kommissionen und deren jeweiligen Mitglieder einstimmig beschlossen.

zu 05.: Änderung des Flächenwidmungsplanes:

a) BergrettungGarfrescha, Garfrescha

Beschluss des Umwidmungsentwurfs nach dem Auflageverfahren

Die Gemeindevertretung bestätigt einstimmig den Entwurf nach dem erfolgten

Auflageverfahren.

b) SIMO RaceArea, Alpe Nova

Beschluss des Umwidmungsentwurfs nach dem Auflageverfahren

Die Gemeindevertretung bestätigt einstimmig den Entwurf nach dem erfolgten

Auflageverfahren.

c) Kiehenz Edgar, Galgenul

Beschluss des Umwidmungsentwurfs nach dem Auflageverfahren

Die Gemeindevertretung bestätigt einstimmig den Entwurf nach dem erfolgten

Auflageverfahren.

d) Maier Kurt, Galgenul

Beschluss des Umwidmungsentwurfs nach dem Anhörungsverfahren

Die Gemeindevertretung bestätigt einstimmig den Entwurf nach dem erfolgten

Anhörungsverfahren.

e) Bargehr Daniel und Annemarie, Bodenweg

Beschluss des Umwidmungsentwurfs nach dem Anhörungsverfahren

Beschluss der Verordnung über das Mindestmaß der baulichen Nutzung nach

dem Auflageverfahren

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig den Umwidmungsentwurf nach dem

durchgeführten Anhörungsverfahren sowie die Verordnung über das Mindestmaß der

baulichen Nutzung nach dem Auflageverfahren.

f) Daros David, Grenzweg

Beschluss des Umwidmungsentwurfs nach dem Anhörungsverfahren

Beschluss der Verordnung über das Mindestmaß der baulichen Nutzung nach

dem Auflageverfahren

Keine Beschlussfassung.
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g) Bargehr Gerhard, Gant

Beschluss des Umwidmungsentwurfs vor dem Anhörungsverfahren

Beschluss der Verordnung über das Mindestmaß der baulichen Nutzung vor dem

Auflageverfahren

Keine Beschlussfassung.

h) Tschofen Alexander, Galgenul

Beschluss des Umwidmungsentwurfs vor dem Anhörungsverfahren

Beschluss der Verordnung über das Mindestmaß der baulichen Nutzung vor dem

Auflageverfahren

Keine Beschlussfassung.

i) Bürger Richard, Blenischau

Beschluss der Berichtauflage über die Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP)
Beschluss des Umwidmungsentwurfs vor dem Auflageverfahren

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig die Berichtauflage über den vorliegenden

Umweltbericht im Rahmen der durchgeführten UEP.

j) Zenz Johann, Gortnielweg

Beschluss der Berichtauflage über die Umwelterheblichkeitsprüfung (UEP)
Beschluss des Umwidmungsentwurfs vor dem Auflageverfahren

Keine Beschlussfassung.

zu 06.: Anträge auf bescheidmäßige Bewilligunß zur Nutzung als Ferienwohnung ßem.§ 16

Abs. 3 lit. c, Raumplanungsgesetz:

a) Georg Godula, Maisäß Lifinar

b) Bernhard Kasper, Maisäß Unternetza

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig die beiden vorliegenden Anträge.

zu 07.: Mietvertrag mit Beatrice Amann - Verlängerung des Räumungsvergleiches

Keine Beschlussfassung.

zu 08.: Ortskanalisation Mazeis, Schattenort/Blendolma - Auftragsvergabe von

Ingenieurleistungen

Keine Beschlussfassung.

zu 09.: AI Telekom - Zusatzvereinbarung zum Bestandsvertrag vom

18.09.2000/03.10.2000

Keine Beschlussfassung.
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zu 10.: Änderung von Landesgesetzen:

a) Änderung des Gesetzes über die Organisation zur Vollziehung des Land-und

Forstarbeitsrechtes

b) Gesetz über eine Änderung des Land- und Forstwirtschaftsförderungsgesetzes

Es werden für die vorliegenden Landesgesetze einstimmig keine Volksabstimmungen

gefordert.

zu 12.: Beschlussfassung 1/3 Kostenanteil für die Sanierung der lllbrücke bei der

Valiserabahnstraße (nachträglich auf der TO)

Die Gemeindevertretung beschließt einstimmig den finanziellen Mehrbedarf in Höhe von €

100.229,25 brutto für die umfangreiche Sanierung der lllbrücke bei der Valiserabahnstraße.

In der Gemeindevertretungssitzung am 16.03.2023 wurde bereits ein Kostenanteil in Höhe

von € 112.014,23 brutto beschlossen. Somit belauft sich der tatsächliche 1/3-Anteil der

Gemeinde St. Gallenkirch auf € 212.243,48 brutto.

Ende der Sitzung: 23:55 Uhr

Bürgermeisterin

^

y -</ •.r.

Elisabeth Küster

Kundmachungsvermerk

Diese Kundmachung wurde

an die Amtstafel angeschlagen am

von derAmtstafel abgenommen am

30.04.2025

Unterschrift
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